
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
  1. Geltungsbereich

1.1  Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch „AVB“)  
gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote an Kunden (nachfolgend auch „Käufer“)  
der NORO Gesellschaft für Rohrsysteme mbH (nachfolgend auch „NORO“). Sie  
gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und / oder die Lieferung beweglicher 
Sachen (nachfolgend auch „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob NORO die Ware selbst 
herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 651 BGB). Diese AVB gelten nur, wenn der 
Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

1.2  Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzen-
den Bedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als NORO ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Das Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, 
wenn NORO in Kenntnis abweichender, entgegenstehender oder ergänzender Bedingun-
gen des Käufers vorbehaltlos den Vertragsschluss vornimmt oder an den Käufer liefert 
oder leistet. Spätestens mit der Entgegennahme der von NORO gelieferten Ware oder 
Leistungen durch den Käufer gelten diese AVB als angenommen.

1.3  Diese AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künf-
tige Verträge mit demselben Abnehmer, ohne dass NORO in jedem Einzelfall wieder auf 
ihre Geltung hinweisen müsste. Über Änderungen der AVB wird NORO den Abnehmer 
informieren.

  2. Angebot, Vertragsschluss und -inhalt

2.1  Alle Angebote von NORO, mündlich oder schriftlich, sind freibleibend und unver-
bindlich und verpflichten NORO nicht zum Vertragsabschluss bzw. zur Lieferung oder 
Leistung, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte Annahmefrist enthalten. 

2.2  Die Bestellung der Ware oder Leistung durch den Käufer gilt als verbindliches Ver-
tragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist NORO berechtigt, 
dieses Vertragsangebot innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach seinem Zugang anzu-
nehmen. Die Annahme durch NORO kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestä-
tigung) oder durch Auslieferung der Ware oder Erbringung der Leistung an den Käufer 
erklärt werden.

2.3  Der Käufer ist verpflichtet, die schriftliche Annahmeerklärung von NORO (z.B. Auf-
tragsbestätigung) auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Abwei-
chungen von seiner Bestellung spätestens innerhalb von fünf (5) Tagen nach Zugang der 
Annahmeerklärung gegenüber NORO bekanntzugeben; andernfalls gilt der ggf. abwei-
chende Inhalt der Annahmeerklärung als vom Käufer genehmigt. 

2.4  Für den Inhalt vertraglicher Abreden ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche 
Auftragsbestätigung von NORO maßgebend. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind die Vertreter von NORO nicht berechtigt, Beschaffenheits- oder Haltbar-
keitsgarantien oder sonstige Garantien zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die von 
diesen AVB abweichen. Solche eventuellen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der schriftlichen Bestätigung durch NORO. Zu Beratungs- und Montageleistungen ist 
NORO nur dann verpflichtet, wenn dies in der Auftragsbestätigung ausdrücklich erwähnt 
wird. Leistungen, die über den Umfang der Auftragsbestätigung hinausgehen und zu 
deren Erbringung NORO nicht gesetzlich verpflichtet ist, sind gesondert vom Käufer zu 
vergüten.

2.5  Alle Angaben in Angeboten, Auftragsbestätigungen, Katalogen, Maßblättern und 
sonstigen technischen Unterlagen (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbar-
keit, Toleranzen und technische Daten) sind nur annähernd maßgebend und verbindlich 
nur dann, sofern dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird oder die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie 
stellen keine Beschaffenheits- und / oder Haltbarkeitsgarantie dar, sondern Beschreibun-
gen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen 
und Abweichungen, die aufgrund technischer Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Tei-
le sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
nicht beeinträchtigen. Ferner folgt aus den Katalogen und technischen Unterlagen keine 
Einstandspflicht für die Verwendungsmöglichkeit der Ware im konkreten Fall; das Ver-
wendungsrisiko trägt der Käufer. 

2.6  NORO ist berechtigt, die Kosten für die Ausarbeitung von Angeboten, Kostenvoran-
schlägen und Plänen dem Käufer zu berechnen. Bei einer Auftragserteilung kann von der 
Berechnung abgesehen werden.

  3. Preise

3.1  Die Preise ergeben sich aus den Auftragsbestätigungen und gelten für den dort  
jeweils aufgeführten Liefer- und Leistungsumfang. Zusätzliche Lieferungen und Leistun-
gen werden gesondert berechnet. Sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, verstehen 
sich alle Preise EXW (ex works / ab Werk Kruppstraße 1, 49453 Rehden) gemäß den 
INCOTERMS in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich Fracht/Porto, Verpackung, Versi-
cherung, jeweils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer, Zoll (bei Exportlieferungen) sowie 
Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Etwaige Erhöhungen des Umsatzsteuersat-
zes zwischen Bestellung und Lieferung gehen zulasten des Käufers.

3.2  Die Preise sind auf Basis der am Tag des Vertragsschlusses geltenden Abgaben, 
Beschaffungspreise und Kosten, einschließlich Material-, Rohstoff-, Energie- Arbeits-, 
Transport- und sonstigen Kosten (nachfolgend zusammen „Kosten“) berechnet. Sofern 
zwischen Vertragsschluss und Lieferung oder Leistung Kostensenkungen oder -erhöhun-
gen eintreten, ist NORO berechtigt, die Preise entsprechend der am Tag der Lieferung 
oder Leistung eingetretenen effektiven Kostenänderung anzupassen. Dieses Preisanpas-
sungsrecht gilt nicht, wenn (i) der Preis ausdrücklich als Festpreis schriftlich vereinbart 
wurde oder (ii) die vereinbarte Liefer- oder Leistungszeit den Zeitraum von mehr als 
sechs (6) Wochen ab Vertragsschluss nicht überschreitet, es sei denn, dass sich die 
Lieferung oder Leistung um mehr als sechs (6) Wochen ab Vertragsschluss aus Gründen 
verzögert, die allein der Käufer zu vertreten hat oder die allein in seinen Risikobereich 
fallen. NORO wird dem Käufer die Änderung der Kosten auf Verlangen nachweisen. 

  4. Zahlungsbedingungen und Zurückbehaltungsrechte

4.1  Sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, sind Rechnungsbeträge unmittelbar mit 
Lieferung und Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Eine Zahlung gilt erst dann als 
erfolgt, wenn NORO über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zah-
lung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Gerät der Käufer in Verzug, so ist 
NORO berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an die jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen zu verlangen. NORO bleibt die Geltendmachung eines höheren und über 
den Verzugszins hinausgehenden Verzugsschadens vorbehalten.

4.2  Wenn NORO Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers infrage 
stellen, insbesondere ein Scheck nicht eingelöst wird oder der Käufer seine Zahlungen 
einstellt, so ist NORO berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. NORO ist in 
diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu ver-
langen.

4.3  Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Anspruch von NORO auf 
Kaufpreiszahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet ist, so ist 
NORO nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach 
Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über 
die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) kann NORO den Rücktritt 
sofort erklären; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung 
bleiben unberührt.

4.4  NORO ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Käufer über die Art der 
erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist 
NORO berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt 
auf die Hauptleistung anzurechnen. 

4.5  Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Män-
gelansprüche oder sonstige Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, 
soweit die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur 
Zurückbehaltung ist der Käufer zudem nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Ver-
tragsverhältnis berechtigt. 

  5. Lieferfristen

5.1  Lieferfristen und Termine, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, bedürfen der Schriftform. Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung von NORO, jedoch nicht vor völliger Klarstellung sämtlicher Einzelhei-
ten des Auftrags und Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers. Sofern im Einzelfall 

nicht anders vereinbart, beziehen sich Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt der 
Versandbereitschaft. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft durch NORO 
als eingehalten. Lieferfristen und Termine gelten auch dann als eingehalten, wenn die 
Ware nicht rechtzeitig versendet werden kann, dies aber nicht von NORO zu vertreten ist. 

5.2  NORO haftet – auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen – nicht für die 
Unmöglichkeit oder Verzögerung von Lieferungen oder Leistungen, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehba-
re und von NORO nicht zu vertretende Ereignisse verursacht worden sind, z.B. Mangel 
an Rohstoffen, Streik, Aussperrungen, behördliche Anordnungen, Brand, Diebstahl, Na-
turereignisse usw., auch wenn sie bei NOROs Lieferanten oder deren Unterlieferanten 
eintreten. NORO wird den Käufer unverzüglich vom Eintritt eines der vorgenannten Er-
eignisse benachrichtigen und ist berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer 
der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die 
Behinderung länger als drei (3) Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nach-
fristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzu-
treten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird NORO von der Verpflichtung zur Lieferung 
oder Leistung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 

5.3  Der Eintritt des Verzugs für NORO bestimmt sich grundsätzlich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. In jedem Fall ist für den Eintritt des Verzugs aber eine Mahnung des Käu-
fers erforderlich. Sofern NORO die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und 
Termine zu vertreten hat und sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine 
pauschale Verzugsentschädigung in Höhe von einem halben (½) Prozent für jede vollen-
dete Kalenderwoche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu fünf (5) Prozent 
des Nettopreises (Lieferwert) der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. 
NORO bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein 
wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. Die Rechte 
des Käufers gemäß § 9 dieser AVB bleiben unberührt. 

5.4  NORO ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn (i) die Teillieferung 
für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, (ii) die 
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und (iii) dem Käufer hierdurch 
kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, NORO 
erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). Teillieferungen berechtigen zur geson-
derten Rechnungsstellung. 

5.5  Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen durch NORO setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Kommt 
der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich die Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenen Gründen, so ist NORO be-
rechtigt, Ersatz des ihr entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahme-
verzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
auf den Käufer über.

  6. Versand

6.1  Der Verkauf erfolgt grundsätzlich ab Werk. Versandbereit gemeldete Ware muss un-
verzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf (5) Tagen bei NORO abgerufen werden. 
Anderenfalls ist NORO berechtigt, die Ware nach eigener Wahl zu versenden. Die Gefahr 
geht auf den Käufer über, sobald die Ware zur Versendung im NORO-Werk bereitge-
stellt wurde. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Versicherungen gegen Schäden aller 
Art werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers unter Berechnung der veraus-
lagten Beträge vorgenommen. Bei Transportschäden hat der Käufer unverzüglich eine 
Tatbestandsaufnahme durch die zuständigen Stellen (Frachtführer, Spedition etc.) zu 
veranlassen.

6.2  Wird die Verladung oder Beförderung der Ware aus einem Grund, den NORO nicht zu 
vertreten hat, verzögert, so sind NORO oder ihre Beauftragten berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, auf Kosten und Gefahr des Käufers und unter Ausschluss der Haftung, die 
Ware nach NOROs Ermessen einzulagern, alle zur Erhaltung der Ware für geeignet erach-
teten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu stellen. 

  7. Mängelansprüche

7.1  NORO wird die Ware frei von Fabrikations- und Materialmängeln liefern. Die Frist 
für die Geltendmachung von Mängelansprüchen beträgt ein (1) Jahr ab Lieferung der 
Ware. Dies gilt nicht für Mängelansprüche gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (bei Bauwer-
ken und Sachen für Bauwerke) sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz; 
in diesen Fällen gelten die jeweiligen gesetzlichen Verjährungsfristen. Werden NOROs 
Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an der Ware vorge-
nommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängeln der Ware, 
wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser 
Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

7.2  Voraussetzung für jegliche Mängelansprüche des Käufers ist dessen ordnungs-
gemäße Erfüllung aller nach §§ 377, 381 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rü-
geobliegenheiten. Beanstandungen wegen mengenmäßiger Abweichung der Lieferung 
oder äußerlich erkennbarer Mängel der Ware sind NORO unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von sieben (7) Tagen nach Eingang der Ware beim Käufer schriftlich 
mitzuteilen. Zeigt sich später ein solcher Mangel, hat der Käufer diesen unverzüglich 
nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von sieben (7) Tagen ab dem Zeitpunkt, 
an dem sich der Mangel zeigt, NORO schriftlich mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger 
Beanstandung gilt die Lieferung als genehmigt.

7.3  Bei berechtigten Mängelrügen sind die Rechte des Käufers wegen eines Mangels 
der Ware zunächst beschränkt auf einen Anspruch auf Nacherfüllung (Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung). Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangel-
haften Ware oder Teilen davon noch den erneuten Einbau, wenn NORO ursprünglich 
nicht zum Einbau verpflichtet war. NORO kann nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten 
verlangen, dass (i) der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur oder 
Austausch und anschließenden Rücksendung an NORO schickt oder (ii) der Käufer 
das mangelhafte Teil bereithält, um NORO vor Ort Gelegenheit zu geben, die Reparatur 
vorzunehmen oder das Teil auszutauschen. 

7.4  Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (Ausbau- und Einbaukos-
ten nur, wenn NORO zum Einbau verpflichtet war), trägt NORO, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als 
unberechtigt heraus, kann NORO die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt 
verlangen. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm 
bestimmten Ort vorgenommen werden und dieser Ort von dem Sitz des Käufers oder 
dem vertraglich vereinbarten Bestimmungsort der Ware abweicht, kann NORO diesem 
Verlangen entsprechen, wenn der Käufer sich bereit erklärt, hierdurch anfallende zu-
sätzliche Arbeitszeit und Reisekosten zu NOROs Standardsätzen zu bezahlen. Im Üb-
rigen bleibt NOROs Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, unberührt. 

7.5  In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu besei-
tigen und von NORO Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen und verhältnismäßigen 
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist NORO unver-
züglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht be-
steht nicht, wenn NORO berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

7.6  Wenn die Nacherfüllung nach angemessener Frist fehlschlägt oder NORO die 
Nacherfüllung verweigert, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersat-
zansprüche – nach seiner Wahl Minderung der Vergütung unter den Voraussetzungen 
des § 4.5 dieser AVB verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Eine Haftung für nor-
male Abnutzung ist ausgeschlossen. Ansprüche wegen Mängeln gegen NORO stehen 
nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

  8. Eigentumsvorbehalt

8.1  NORO behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Dieser Eigentumsvorbe-
halt umfasst auch künftig entstehende und bedingte Forderungen und erstreckt sich 
auch auf den anerkannten Saldo, sofern NORO mit dem Käufer eine Kontokorrentab-
rede vereinbart. 

8.2  Die von NORO gelieferte Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen 
an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend auch 
„Vorbehaltsware“ genannt.

8.3  NORO wird die Vorbehaltsware sowie Forderungen oder sonstige Sicherheiten 
nach ihrer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen 
nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist NORO berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und / oder die Vorbehaltsware 
aufgrund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen (nachfolgend auch „Verwer-
tungsfall“).

8.4  Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für NORO. Er ist berechtigt, 
die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsüber-
eignungen sind vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen unzulässig. 

8.5  Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Ver-
arbeitung im Namen und für Rechnung von NORO als Hersteller erfolgt und NORO 
unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigen-
tümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbe-
haltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache 
im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache 
erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb bei NORO eintreten sollte, 
überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – 
Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an NORO. 

8.6  Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache ver-
bunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache 
anzusehen, so überträgt der Käufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, NORO anteilig 
das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

8.7  Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei 
Miteigentum von NORO an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigen-
tumsanteil – an NORO ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der 
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. 
Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder 
Zerstörung. NORO ermächtigt den Käufer widerruflich, die an NORO abgetretenen For-
derungen im eigenen Namen einzuziehen. NORO darf diese Einzugsermächtigung nur 
im Verwertungsfall widerrufen. 

8.8  Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 
Käufer auf das Eigentum von NORO hinweisen und NORO unverzüglich benachrichti-
gen, damit NORO ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, NORO die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 

  9. Haftung

9.1  Die Haftung von NORO ist in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
unbeschränkt in Fällen von (i) Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (ii) mindestens fahr-
lässig verursachten Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit, (iii) zwingender 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften, (iv) arglistigem Verhalten oder (v) bei einer Haftung für das Fehlen garan-
tierter Beschaffenheitsmerkmale. 

9.2  In Fällen von grob fahrlässig verursachten Verletzungen durch einfache Erfüllungs-
gehilfen von NORO ist die Haftung von NORO – unbeschadet der in § 9.1 Ziff. (ii) bis 
(v) genannten Fälle – beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.

9.3  In Fällen einfacher Fahrlässigkeit haftet NORO – unbeschadet der in § 9.1 Ziff. (ii) bis 
(v) genannten Fälle – nur für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten meint Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße  
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wesentlich in diesem Sinne sind insbe-
sondere die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung/Leistung, die Freiheit von Män-
geln, die die Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit des Vertragsgegenstandes 
mehr als nur unerheblich beeinträchtigen. In solchen Fällen ist die Haftung von NORO 

beschränkt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Vertragstypischer, 
vorhersehbarer Schaden ist der Schaden, den NORO bei Vertragsabschluss als mögli-
che unmittelbare Folge einer wesentlichen Pflichtverletzung vorausgesehen hat oder 
unter Berücksichtigung der Umstände, die NORO kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln 
der Ware oder Leistung sind, sind dementsprechend nur ersatzfähig, soweit solche 
Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ware oder Leistung typischer-
weise zu erwarten sind.

9.4  Soweit NORO technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Aus-
künfte oder Beratung nicht zu dem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungs-
umfang gehören, geschieht dies – unbeschadet der in § 9.1 Ziff. (i) bis (v) genannten 
Fälle – unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

9.5  Soweit die Haftung von NORO ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für Angestellte, Arbeitnehmer, rechtliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen oder jede an-
dere Person, die in Vertretung für NORO handelt.

9.6  Soweit dem Käufer Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche infolge von 
Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Mängelansprüche geltenden 
Verjährungsfristen gem. § 7.1 dieser AVB. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Ver-
jährungsfristen. 

  10. Rechtswahl, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit, Schriftform

10.1  Für diese AVB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen NORO und dem 
Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des deutschen Internationalen Privatrechts und des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG). 

10.2  Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und Zahlungen ist der Geschäftssitz 
von NORO. Soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Verden (Aller) 
ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 

10.3  Sollte eine Bestimmung dieser AVB oder sonstiger Vereinbarungen zwischen 
NORO und dem Käufer ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder nicht durchsetz-
bar sein oder werden, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen 
verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder 
nicht durchsetzbare Bestimmung ist als durch diejenige wirksame und durchsetzbare 
Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder nicht 
durchsetzbaren Bestimmung verfolgten Sinn und Zweck nach Gegenstand, Maß, Zeit, 
Ort und Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Füllung et-
waiger Lücken. 

10.4  Vereinbarungen, vertraglich vorausgesetzte Verwendungen sowie die Übernahme 
von Beschaffungsrisiken, Garantien oder sonstige Zusicherungen vor oder bei Ver-
tragsschluss sind nur wirksam, wenn sie schriftlich getroffen werden. Nachträgliche, 
im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die 
schriftliche Auftragsbestätigung von NORO maßgebend. Rechtserhebliche Anzeigen 
und Erklärungen, die nach Vertragsschluss vom Käufer gegenüber NORO abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt), bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit ebenfalls der Schriftform.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN




